G E B Ü H R E N O R D N U N G

für das Bürgerhaus in Neunkirchen/Nahe

§ 1

1. Saalmiete pro Tag

	· für Einwohner der Gemeinde Nohfelden
	ganzer Saal
	150,00 DM
	75,00 EUR

	
	½  Saal
	75,00 DM
	37,50 EUR

	
	
	
	

	· für Benutzer, die außerhalb der Gemeinde Nohfelden wohnen
	ganzer Saal
	250,00 DM
	125,00 EUR

	
	½ Saal
	125,00 DM
	62,50 EUR

	
	
	
	

	2. Küchenbenutzung pro Tag
	
	50,00 DM
	25,00 EUR

	
	
	
	

	3. Reinigungskosten
	
	
	

	
	
	
	

	· Reinigung im Auftrag der Gemeinde
	
	70,00 DM
	35,00 EUR

	· Selbstreinigung möglich (Reinigungsmittel selbst stellen)
	
	
	

	
	
	
	

	4. Energiekosten
	
	
	

	· Strom und Wasser lt. Zählerstand
	
	
	

	
	
	
	

	· Heizkostenzuschlag
	
	
	

	      vom 01. Oktober bis einschl. April 

      pauschal pro Tag
	
	30,00 DM
	15,00 EUR

	
	
	
	

	§  2

	

	Für Probe- und Trainingsstunden, sportliche Wettkämpfe und Versammlungen der Ortsvereine werden erhoben

	
	
	
	

	· für Erwachsenengruppen pro Stunde
	
	6,00 DM
	3,00 EUR

	· für Jugendgruppen pro Stunde
	
	3,00 DM
	1,50 EUR

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Für Probe- und Trainingsstunden von privaten Gruppen und Gliederungen werden erhoben:
	
	
	

	
	
	
	

	im Sommerhalbjahr
	pro Stunde
	25,00 DM
	12,50 EUR

	im Winterhalbjahr
	pro Stunde
	30,00 DM
	15,00 EUR

	jeweils zuzüglich Strom- und Wasserkosten
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


§ 3

Von der Gebührenzahlung befreit sind

1. Sitzungen gemeindlicher Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsrat, Gemeinderatsfraktionen, Orts   ratsfraktionen, im Ortsrat bzw. im Gemeinderat vertretene politische Parteien und Wählervereinigungen)

2. Bürgersprechstunden

3. Altentage

4. Gemeinsame Großübungen von Technischem Hilfswerk, Rettungsorganisationen und Feuerwehr.

§ 4

Diese Gebührenordnung  tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft . Die genannten Euro-Beträge treten zum 01.01.2002 in Kraft, gleichzeitig treten die genannten DM-Beträge außer Kraft.

Nohfelden, den 18. Juli 2001

Dr. Heribert Gisch

